
Pro Bahn Schweiz Statuten

Die jeweils männliche oder weibliche Form gilt sinngemäss immer auch für das andere
Geschlecht.

I Name und Sitz

Aftikel 1

1.1 Unter dem Namen PRO BAHN SCHWEIZ besteht ein Verein im Sinne der Art. 60 ff des
schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB).

L.2 Der Sitz des Vereins ist am Wohnort der Präsidentin.

1,3 Der Verein ist polit isch unabhängig und konfessionell neutral,

II Zweck

Aftikel 2

2.L Der Verein PRO BAHN SCHWEIZ versteht sich als Interessenvertretung der Kundinnen
und Kunden der öffentlichen Verkehrsmittel. Sein oberstes Ziel ist die zweckmässige Befriedi-
gung der Mobilitätsbedürfnisse unter Berücksichtigung der Kostenwahrheit im Verkehr und der
Anforderungen aus der Raumplanung und dem Umweltschutz.

2.2 PRO BAHN SCHWEIZ sucht und pflegt die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behör-
den, den Transportunternehmungen und den gleichgesinnten Organisation der Schweiz und des
Auslandes,

2.3 PRO BAHN SCHWEIZ setzt sich für eine mittel- und langfristige Betriebs- und Infrastruk-
turplanung im öffentl ichen Verkehr ein. Der Verein nimmt zu entsprechenden Konzepten und
Fahrplänen Stellung und erarbeitet solche bei Bedarf selber.

2.4 Zur Durchsetzung seiner Ziele nimmt der Verein Einfluss auf die polit ischen Entschei-
dungsprozesse.

III Mitgliedschaft

Aftikel 3

3.1 Mitglied des Vereins sind natürliche oder juristische Personen, die Mitglied einer aner-
kannten Sektion sind, Mitglieder, die im Ausland wohnen, können frei wählen, welcher Sektion
sie angehören wollen.

3.2 Der Beitritt erfolgt durch Bezahlung des Jahresbeitrages. Die Mitgliedschaft beginnt mit
Bezahlung des ersten Jahresbeitrages und erlischt bei Nichtbezahlung des Jahresbeitrages.



3,3 Der Austritt aus dem Verein erfolgt gleichzeitig mit dem Austritt aus der Sektion. Es be-
steht kein Anspruch auf die Rückvergütung bereits bezahlter Jahresbeiträge sowie auf einen
Anteil am Vereinsvermögen.

Aftikel 4

4.I Die Sektionen sind eigenständige Vereine im Sinne von Art. 66 ff, des schweizerischen
Zivilgesetzbuches (ZGB).

4.2 Anerkannte Sektionen sind zurzeit
a) Sektion Zentralschweiz
b) Sektion Ostschweiz
c) Sektion Espace Mittelland
d) Sektion Zürich
e) Sektion Nordwestschweiz
f) Sektion Tessin

4.3 Durch Beschluss der Delegiertenversammlung können neue Sektionen gegründet und
anerkannt werden. Auf eine Anpassung von Aft. 4.2 der Statuten kann in diesem Fall verzichtet
werden.

4.4 Diejenigen Sektionen, welche nachweislich den Zielen und Interessen (Art, 2 der Statu-
ten) des Vereins zuwiderhandeln, kann die Delegiertenversammlung die Anerkennung entzie-
hen. Bei einem Entzug der Anerkennung hat die betroffene Sektion keinen Anspruch auf das
Vereinsvermögen.

ry Mittel

Aftikel 5

Zur Erfüllung seiner Aufgaben erhebt der Verein von seinen Mitgliedern einen Jahresbeitrag.

V Organe

Aftikel 6

Die Organe des Vereins sind
a) die Delegiertenversammlung
b) der Zentralvorstand
c) die Ressorts
d) die Konferenz der Sektionspräsidenten
e) die Rechnungsrevisoren

a) Die Delegieftenversammlung

Aftikel 7

7.L Die Delegieftenversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie wird vom präsidenten
geleitetet und findet ordentlicherweise einmal jährlich statt. Sie ist alleine zuständig für folgen-
de Beschlüsse:



a) Genehmigung des Protokolls der vorangegangen ordentlichen oder ausserordentlichen
Delegiertenversa m m I u n g

b) Abnahme des Jahresberichts des Zentralvorstandes
c) Genehmigung der Jahresrechnung
d) Entlastung der Kassierin und des Zentralvorstandes
e) Genehmigung des Voranschlages für das laufende Rechnungsjahr
f) Festsetzung der Mitgliederbeiträge
g) Festsetzung der Aufteilung der Mitgliederbeiträge zwischen PRO BAHN SCHWEIZ und den

Sektionen
h) Wahl der Präsidentin und der Mitglieder des Zentralvorstandes, der Ressortleiterinnen

sowie der Rechnungsrevisorinnen und der Ersatzleute für die Rechnungsrevision
i) Gründung und Anerkennung einer neuen Sektion
j) Entzug der Anerkennung einer bestehenden Sektion, welche in schwerwiegender Art und

Weise den Zielen und Interessen des Vereins schadet.
k) Beschlussfassung über Rekurse der Präsidentenkonferenz. (Entspricht Anträgen, welche

vom Zentralvorstand abgelehnt worden sind, aber an die Delegiertenversammlung zum
Entscheid weitergezogen werden.)

l) Festsetzung und Anderung der Statuten
m) Auflösung des Vereins

Anträge von Delegieften und oder Sektionen, die dem Zentralvorstand spätestens sechs Wo-
chen vor der Delegiertenversammlung eingereicht werden, müssen auf die Traktandenliste ge-
setzt werden, Betrifft der Antrag ein anderes Sektionsgebiet, so ist dieser vom Zentralvorstand
dem Vorstand der betroffenen Sektion zur Information und allfälligen Stellungnahme zu unter-
breiten. Über Geschäfte, die nicht traktandiert sind, kann kein Beschluss gefasst werden,

7.2 Zur Teilnahme an der Delegiertenversammlung sind nur die Delegieften der Sektionen,
die Mitglieder des Zentralvorstandes und die Rechnungsrevisorinnen berechtigt. An der Dele-
giertenversammlung hat jede Delegierte und jedes Mitglied des Zentralvorstandes eine Stimme.
Die Beschlussfassung erfolgt mit dem absoluten Mehr der gültig abgegebenen Stimmen, soweit
des Gesetz oder die vorliegenden Statuten keine andere Mehrheit vorschreiben. Der Zentralvor-
stand kann nicht stimmberechtigte Mitglieder oder Gäste an die Delegiertenversammlung einla-
den.

7.3 Zur Delegiertenversammlung wird schrift l ich eingeladen. Die Einladung enthält sämtliche
Unterlagen zu den traktandierten Geschäften. Die Einladung hat spätestens drei Wochen vor
dem Versammlungstermin zu erfolgen. Die Delegiertenversammlung ist beschlussfähig, wenn
mindestens ein Drittel der DelegierLen anwesend und die Mehrheit der Sektionen vertreten ist.
Fehlt die Beschlussfähigkeit, so ist eine neue Delegieftenversammlung einzuberufen, die in je-
dem Fall beschlussfähig ist.

7.4 Jede Delegierte vertritt 50 Mitglieder ihrer Sektion. Ein Rest von mehr als 25 Mitgliedern
gibt Anrecht auf einen weiteren Sitz, Jede Sektion hat Anrecht auf mindestens zwei Delegiefte.
Die Sektionen bestimmen das Wahlverfahren ihrer Delegierten. Mitglieder des Zentralvorstandes
können nicht gleichzeitig Delegiefte sein.

7.5 Der Zentralvorstand, ein Fünftel der Delegierten oder ein Fünftel aller Mitglieder oder
mindestens zwei Sektionen können unter Angabe der Traktanden die Einberufung einer ausser-
ordentlichen Delegiertenversammlung verlangen. Der Zentralvorstand hat inneft drei Monaten
nach Eingang eines solchen Begehrens zur ausserordentlichen Delegiertenversammlung einzu-
laden.



b) Der Zentralvorstand

Aftikel 8

8.1 Der Zentralvorstand besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten, dem Kassier,
dem Sekretär, den Ressortleitern und bis zu drei weiteren Mitgliedern. Der Präsident sowie die
Mitglieder des Zentralvorstandes werden von der Delegiertenversammlung gewählt. Der Zent-
ralvorstand konstituiert sich selbst. Die Amtsdauer beträgt zwei Jahre, Wiederwahl ist möglich.

8.2 Der Zentralvorstand tritt zusammen, so oft die anstehenden Geschäfte es verlangen. Er
ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. Jedes Zentralvorstandsmit-
glied hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit hat der Präsident den Stichentscheid. Der Zentral-
vorstand kann gültige Zirkularbeschlüsse fassen, die der Einstimmigkeit bedürfen.

8.3 Der Zentralvorstand ist das Führungsorgan von PRO BAHN SCHWEIZ. Er vertritt PRO
BAHN SCHWEIZ nach Aussen und sorgt für die Umsetzung der von der Delegiertenversamm-
lung getroffenen Beschlüsse.

8.4 Bei Verpfl ichtungen nach aussen zeichnen der Präsident und oder der Vizepräsident und /
oder ein weiteres Mitglied des Zentralvorstandes kollektiv zu zweien.

8.5 Der Zentralvorstand fördeft und koordiniert die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen
Organen des Vereins und orientiert in der Präsidentenkonferenz über wichtige Geschäfte des
Zentralvorstandes.

8.6 Der Zentralvorstand ist zuständig für die Festlegung der Sektionsgrenzen. Dies geschieht
nach Anhörung der Präsidentenkonferenz. Sollten zwischen Zentralvorstand und Präsidenten-
konferenz unterschiedliche Meinungen bestehen, entscheidet die Delegiertenversammlung,

c) Die Ressorts

Aftikel 9

9.1 Die Ressorts behandeln Fachthemen von nationalem und überregionalem Interesse zu-
handen des Zentralvorstandes im Sinne von Artikel 2 der Statuten,

9.2 Die Vorsitzenden der Ressorts werden vom Zentralvorstand vorgeschlagen. Die Ressort-
leiter sind Mitglied des Zentralvorstandes, Ihre Wahl in den Zentralvorstand erfolgt durch die
Delegiertenversammlung, Bis zur Delegiertenversammlung können die Ressortleiter ihre Aufga-
be interimistisch wahrnehmen.

9.3 Für die Erledigung der Aufgaben organisiert sich das Ressort selbst.

9.4 Die Fachthemen werden vom Zentralvorstand oder der Präsidentenkonferenz aufgenom-
men und einem bestehenden oder neu zu bildenden Ressort zugewiesen. Die Anzahl der Res-
sorts soll fünf nicht übersteigen.

9,5 Die Ressortleiter informieren den Zentralvorstand über den Stand der Arbeiten, der über
das weitere Vorgehen beschliesst.

9.6 Nach Abschluss entscheidet der Zentralvorstand über die weitere Verweftunq und eine
allfäll ige Veröffentl ichung der Ergebnisse.
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d) Die Präsidentenkonferenz

Aftikel 10

10.1 Die Präsidentenkonferenz dient dem Erfahrungsaustausch zwischen Sektionspräsidentin-
nen. Ebenso stellt sie Anträge zur Behandlung von Fachgebieten an den Zentralvorstand, der
sie zur Weiterbearbeitung entgegennimmt. Falls die Weiterbearbeitung durch den Zentralvor-
stand nicht im Sinne der Präsidentenkonferenz ist, entscheidet sie, ob der Antrag der nächsten
Delegieftenversamm lu ng zu unterbreiten ist.

Die Einberufung einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung im Sinne von Artikel 7.5 der
Statuten ist möglich.

L0.2 Teilnehmerinnen an der Präsidentenkonferenz sind die Sektionspräsidentinnen und die
M itg lieder des Zentralvorstandes.

Bei den Sektionspräsidentinnen ist Stellvertretung möglich.

Nur die Sektionspräsidentinnen oder ihre Vertretung verfügen bei Anträgen an den Zentralvor-
stand über das Stimmrecht mit einer Stimme. Zu Beginn der Versammlung ist festzulegen, wer
bei Stimmengleichheit das doppelte Stimmrecht hat. Diese Stimmberechtigung ist vor Beginn
der Konferenz abzusprechen und protokollarisch festzuhalten. Sie kann während der Sitzung
nicht geänderl werden. Die übrigen Mitglieder des Zentralvorstandes nehmen mit beratender
Stimme an den Verhandlungen über solche Anträge teil,

10.3 Die Präsidentenkonferenz ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Sektions-
präsidentinnen anwesend ist.

L0.4 Ist die Anzahl der anwesenden Mitglieder des Zentralvorstandes an der Präsidentenkonfe-
renz beschlussfähig, kann der Zentralvorstand bei Bedarf sofort über Annahme oder Ablehnung
des Antrags entscheiden, Ebenso ist es für den Zentralvorstand aber möglich, einen Antrag an
einer ordentlichen Sitzung zu behandeln. In der Folge gibt er nachher die Entscheidung be-
kannt, was schrift l ich geschehen kann.

10,5 Die Präsidentenkonferenz wird von der Präsidentin von PRO BAHN SCHWEIZ einberufen
und geleitet. Stellveftretung ist möglich. Sie hat ordentlicherweise zwei Mal pro Jahr stattzufin-
den, Mindestens zwei ihrer Mitglieder können eine Einberufung verlangen,

e) Die Rechnungsrevisorinnen

Aftikel 11

Die Amtsdauer der Rechnungsrevisorinnen oder ihrer Ersatzleute beträgt zwei Jahre, Wieder-
wahl ist möglich. Die Rechnungsrevisorinnen sowie deren Ersatzleute dürfen nicht gleichzeitig
Mitglied des Zentralvorstandes sein.

W Haftung

Aftikel 12

Für die finanziellen Verpflichtungen des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen.



WI Auflösung des Vereins

Aftikel 13

13.1 Über die Auflösung des Vereins beschliesst allein die Delegiertenversammlung.

L3.2 Der Verein wird aufgelöst, wenn drei Viertel der anwesenden Stimmberechtigten so be-
schliessen.

13.3 Ergibt sich bei der Liquidation des Vereinsvermögens ein Überschuss, so entscheidet die
Delegieftenversammlung über dessen Venruendung,

Die vorliegenden Statuten wurden an der Delegiertenversammlung vom 16. April 2011 be-
schlossen und treten am t7. April 2011 in Kraft. Sie ersetzen die bisherigen Statuten vom
22. April2006.
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